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Zitat von Seph

Nein, nicht einmal in der Theorie. Taschenkontrollen dürfen ausschließlich durch Polizei
oder ähnliche dazu ermächtigte Sicherheitskräfte durchgeführt werden. Die
Verweigerung, die eigene Privatsphäre verletzen zu lassen, erhärtet keineswegs den
Verdacht, Alkohol mitzuführen. Ich würde meine Lehrkräfte auch nicht in meiner
Unterwäsche, zwischen eigenen Briefen usw. herum wühlen lassen. Und das stellt ganz
sicher kein grobes Fehlverhalten vor. Informiere dich bitte zunächst über die geltende
Rechtslage. Vergleichbar ist das u.a. mit der nach wie vor häufig anzutreffenden, aber
unzulässigen, Klausel der erlaubten Taschendurchsuchungen an Supermarktkassen.
Sogar bei konkretem Tatverdacht des Diebstahls darf das ausschließlich die
hinzugezogene Polizei!

Gut, dann werde ich in Zukunft die Polizei dazu rufen... 
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